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(54)  Vorrichtung  zur  Bearbeitung  von  Gebinden  od.  dgl. 

(57)  Bei  einer  Vorrichtung  zur  Bearbeitung  von 
Gebinden  (3)  od.  dgl.  an  mehreren  einander  nachfol- 
gend  angeordneten  karussellartig  ausgebildeten  Statio- 
nen  mit  großen  endlos  umlaufend  bewegten  Massen, 
vorzugsweise  zum  Füllen  und  Verschließen  von  Gebin- 
den,  sind  eine  erste  Station  (z.B.  Füllstation)(1)  und 
wenigstens  eine  dieser  ersten  Station  nachgeschaltete 
weitere  Station  (z.B.  Verschließstation)(2)  vorgesehen. 
Zur  Synchronisierung  der  Antriebe  der  Stationen  ist  vor- 
gesehen,  daß  jeder  Station  ein  gesonderter  Antriebs- 

motor  (12,13)  zugeordnet  ist,  und  daß  die 
Synchronisiereinrichtung  rechnertechnisch  arbeitet  und 
eine  zentrale  Recheneinheit  (14)  aufweist,  welche  mit 
den  Antriebsmotoren  in  Wirkverbindung  steht.  Den  Sta- 
tionen  sind  jeweils  Meßwertaufnehmer  (19,20,31,32) 
zugeordnet,  deren  Meßwerte  der  zentralen  Rechenein- 
heit  zugeleitet  werden,  so  daß  dann  die  Synchronisie- 
rung  erfolgen  kann. 
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GEBÜHRENPFLICHTIGE  PATENTANSPRÜCHE 

Die  vorliegende  europäische  Patentanmeldung  enthielt  bei  ihrer  Einreichung  mehr  als  zehn  Patentansprüche. 

□  Alle  Anspruchsgebühren  wurden  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet.  Oer  vorliegende  europäische 
Recherchen  bericht  wurde  für  alle  Patentansprüche  erstellt. 

|  |  Nur  ein  Teil  der  AnspruchsgebUhren  wurde  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende 
europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  ersten  zehn  sowie  für  Jene  Patentansprüche  erstellt  für  die 
AnspruchsgebUhren  entrichtet  wurden, 

nämlich  Patentansprüche: 

|  |  Keine  der  Anspruchsgebühren  wurde  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende  euro- 
päische  Recherchenbericht  wurde  für  die  ersten  zehn  Patentansprüche  erstellt. 

MANGELNDE  EINHEITLICHKEIT  DER  ERFINDUNG 
Nach  Auffassung  der  Recherchenabteilung  entspricht  die  vorliegende  europäische  Patentanmeldung  nicht  den  Anforde- 
rungen  an  die  Einheitlichkeit  der  Erfindung;  sie  enthält  mehrere  Erfindungen  oder  Gruppen  von  Erfindungen. 
nämlich: 

®  

□  

□  

Alle  weiteren  Recherchengebühren  wurden  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende  euro- 
päische  Ree  herchen  bericht  wurde  für  alle  Patentansprüche  erstellt. 

Nur  ein  Teil  der  weiteren  Recherchengebühren  wurde  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende 
europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  Teile  der  Anmeldung  erstellt,  die  sich  auf  Erfindungen  beziehen, 
für  die  Recherchengebühren  entrichtet  worden  sind, 

nämlich  Patentansprüche: 
Keine  der  weiteren  Recherchengebühren  wurde  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende  euro- 
päische  Recherchenbericht  wurde  für  die  Teile  der  Anmeldung  erstellt,  die  sich  auf  die  zuerst  in  den  Patent- 
ansprüchen  erwähnte  Erfindung  beziehen, 
nämlich  Patentansprüche: 
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HANGELNDE  EINHEITLICHKEIT  DER  ERFINDUNG 

Jacn  Auflassung  der  Retfierc*ena6te«ung  emspricnt  die  vorliegend»  europäische  Patentanmeldung  nicht  den  Änderungen 
in  die  Etntheidichtkeit  dar  Erfindung;  sie  enthalt  mehrere  Erfindungen  oder  Gruppen  von  Erfindungen. 
limlch: 

)  Ansprüche  2-4:  Antriebsmotoren  mit  Messwertaufnehmer. 

I)  Anspruch  5:  Speichereinrichtung  für  Elektrische  Energie. 

Ein  Vorrichtung  zum  Füllen  und  Verschließen  von  Gebinden  gemäß  Anspruch  1  ist 
aus  US4554774  und  DE9403763U  bekannt;  wegen  der  Einzelheiten  siehe  den 
Recherchenbericht.  Die  von  diesem  Ansprüch  abhängigen  Unteransprüche  bilden  2 
Anspruchsgruppen,  die  miteinander  nichts  weiter  gemeinsam  haben  als  eben  die 
bekannten  Merkmale  diesem  Anspruch.  Die  Erfindungen  sind  offensichtlich  nicht 
untereinander  in  der  Weise  verbunden  daß  sie  über  gemeinsame 
Erfindungselemente  eine  einzige  allgemeine  erfinderische  Idee  verwirklichen  (nicht 
Einheit  a  posteriori). 

Die  Recherche  wurde  außer  für  den  Anspruch  1  nur  für  die  Anspruchsgruppe  1 
[Ansprüche  2-4)  durchgeführt. 
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